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Sehr geehrte Damen und Herren,  

Ihre Anfrage vom 06.05.2020 wird wie folgt beantwortet: 

Im Bundesfinanzhof ist hinsichtlich der elektronischen Aktenführung (eAkte) zwischen dem 

Rechtsprechungsbereich und dem Verwaltungsbereich zu unterscheiden. 

Die strategischen Grundlagen für die Einführung der eAkte im Rechtsprechungsbereich sind ge-

setzlich in den §§ 52a und 52b der Finanzgerichtsordnung sowie den dazu erlassenen Rechtsver-

ordnungen  vorgegeben. Danach ist der Bundesfinanzhof verpflichtet, ab 01.01.2022 mit allen 

Beteiligten digital zu kommunizieren und bis spätestens zum Jahr 2026 die Gerichtsakten elekt-

ronisch zu führen.  

Für die Kommunikation mit den Beteiligten nutzt der Bundesfinanzhof bereits seit mehreren Jah-

ren das Elektronische Gerichts- und Verwaltungspostfach (EGVP) sowie DE-Mail und ist damit 

bereits jetzt in der Lage, der gesetzlichen Verpflichtung nachzukommen.  

Die Überführung der bislang noch geführten Papierakten in die eAkte befindet sich gegenwärtig 

in der Umsetzung. Die konkrete Ausgestaltung der eAkte fußt hinsichtlich der Akten für den 

Rechtsprechungsbereich auf dem Modul des Justizfachverfahren „Gerichtsorganisation Offene 
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Software Architektur“ (GO§A). Dabei handelt es sich um eine von verschiedenen Justizbehörden 

gemeinsam entwickelte Fachanwendung, die der elektronischen Vorgangsbearbeitung und dem 

Dokumentenmanagement dient. Es handelt sich um eine Eigenentwicklung der Gerichte, die spe-

ziell auf die Bedürfnisse von Verwaltungs- und Finanzgerichtsbarkeit und damit auch den Bun-

desfinanzhof zugeschnitten ist. Beteiligt sind der Bund und die Länder Bayern, Berlin, Branden-

burg und Thüringen. Die Pflege und Weiterentwicklung der Software werden von einem gemein-

samen Gremium aller beteiligten Justizbehörden vorgenommen, dessen Leitung beim Bundes-

verwaltungsgericht angesiedelt ist. Aktuell ist geplant, bereits zum Ende 2021 sämtliche Gerichts-

akten als elektronische Akten zu führen. 

Die strategischen Vorgaben zur elektronischen Aktenführung im Verwaltungsbereich folgen aus 

dem E-Government-Gesetz des Bundes. Hinsichtlich der Verwaltungsakten war der Bundesfi-

nanzhof verpflichtet, bereits zum 01.01.2020 alle Verwaltungsakten elektronisch zu führen. Die-

ser Verpflichtung ist der Bundesfinanzhof fristgerecht nachgekommen. Er bedient sich dazu des 

Vorgangs- und Dokumentenmanagementsystems VIS, das auch in zahlreichen anderen Behörden 

auf Bundes- und Länderebene im Einsatz ist. 

Mit freundlichen Grüßen 

Bundesfinanzhof 
Dieses Schreiben wurde maschinell erstellt und ist ohne Unterschrift wirksam. 

  

 

 


